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2 RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN UND FÖRDERKULISSE 

In nachfolgendem Kapitel werden die relevanten  rechtlichen Rahmenbedingungen  sowie 

relevante Förderprogramme  dargestellt. Die nachfolgende Auflistung soll einen Ausblick 

geben und ersetzt keine individuelle Beratung und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Hierbei wird zunächst auf das Wärmeplanungsgesetz  (WPG ) eingegangen. Darauffolgend 

wird die bayerische Verordnung zur Ausführung energiewirtschaftlicher Vorschriften 

(AVEn)  als landesrechtliche Ausprägung des Wärmeplanungsgesetzes betrachtet. A nschlie-

ßend werden die beiden Förderprogramme Bundesförderung für effiziente Wärmenetze  

(BEW ) und Bundesförderung für effiziente Gebäude  (BEG) sowie die Kommunalrichtlinie 

zur Förderung der Kommunalen Wärmeplanung  (KRL) beleuchtet .  

2.1 Wärmeplanungsgesetz  

Das WPG ist am 01.01.2024 in Kraft getreten und somit sind zunächst alle Bundesländer zur 

Durchführung der Wärmeplanung gesetzlich verpflichtet. Diese Pflicht wird mittels Landes-

recht nun auf die Kommunen (Städte und Gemeinden) übertragen.  

Die vorliegende Wärmeplanung ist nach § 5 WPG später als bestehender Wärmeplan anzu-

erkennen , wenn nachfolgende  Kriterien  erfüllt sind:  

1. am 1. Januar 2024 ein Beschluss oder eine Entscheidung über die Durchführung der 

Wärmeplanung vorliegt,  

2. spätestens bis zum Ablauf des 30. Juni 2026 der Wärmeplan erstellt und veröffent-

licht wurde und  

3. die dem Wärmeplan zu Grunde liegende Planung mit den Anforderungen dieses Ge-

setzes im Wesentlichen vergleichbar ist.  

Nachfolgend sind in Tabelle 1 die unterschiedlichen Wärmenetzkategorien nach §  3 WPG 

unterteilt.  
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Tabelle 1: Wärmenetz gebiete  nach § 3 WPG  

Bezeichnung  Beschreibung   

Wärmenetzverdichtungs-

gebiet 

beplante Teilgebiete, in denen Letztverbraucher, die sich in 

unmittelbarer Nähe zu einem bestehenden Wärmenetz be-

finden, mit diesem verbunden werden sollen, ohne dass hier-

für der Ausbau des Wärmenetzes nach Buchstabe b erfor-

derlich würde,  

Wärmenetzausbaugebiet  

beplante Teilgebiete, in denen es bislang kein Wärmenetz 

gibt und die durch den Neubau von Wärmeleitungen erst-

mals an ein bestehendes Wärmenetz angeschlossen werden 

sollen 

Wärmenetzneubaugebiet  beplante Teilgebiete, die an ein neues Wärmenetz nach 

Nummer 7 angeschlossen werden sollen  
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2.1.1 Ablauf der Wärmeplanung  

Mithilfe des § 13 WPG wird der Ablauf einer Wärmeplanung definiert. Dieser ist nachfolgend 

in Abbildung 2 abgebildet.  

 

Abbildung 2: Ablauf der Wärmeplanung nach § 13 WPG  

Wärmeplanungen nach dem WPG starten mit dem Beschluss zur Durchführung im Gremium. 

Anschließend folgt mit §  14 die Eignungsprüfung  (siehe Abbildung 4), deren Ergebnisse ein-

zelne Gebiete und Ortsteile bereits für die leitungsgebundene Versorgung ausschließen kön-

nen. Anschließend folgt mit §  15 die Bestandsanalyse , gefolgt von §  16 Potenzialanalyse . 

Im Weiteren kann nun zusammen mit der planungsverantwortlichen Stelle die Erarbeitung 

von Zielszenarien nach § 17 und der Ableitung der Wärmewendestrategie  nach §§ 18-20 

mit entsprechenden Maßnahmen erfolgen. Alle einzelnen Arbeitspakete sollen nach dem 

WPG im Internet veröffentlicht werden, um der Öffentlichkeit und den betroffenen Akteuren 

die Möglichkeit zu geben, den Prozess begleiten, sowie geeignete Stellungnahmen ab geben 

zu können.  
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2.1.2 Vereinfachtes Verfahren nach § 22 WPG, Eignungsprüfung und verkürzte Wärme-

planung nach § 14 WPG  

Sofern ein Land nach Maßgabe des § 4 Abs. 3 ein vereinfachtes Verfahren  für die Wärme-

planung vorsieht, kann es hierzu insbesondere  

1. den Kreis der nach § 7 zu Beteiligenden reduzieren , wobei den Beteiligten nach 

§ 7 Abs. 2 mindestens Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden soll;  

2. in Ergänzung zur Eignungsprüfung nach § 14 für Teilgebiete ein Wasserstoffnetz 

ausschließen , wenn  

1. für das Teilgebiet ein Plan im Sinne von § 9 Abs . 2 vorliegt oder  

2. dieser sich in Erstellung befindet und die Versorgung über ein Wärmenetz 

wahrscheinlich erscheint.  

Das verkürzte Verfahren kann durch die planungsverantwortliche Stelle wie folgt nach 

§ 14 WPG umgesetzt werden.  

Für ein Gebiet oder ein Teilgebiet nach den oben genannten Absätzen kann eine verkürzte  

Wärmeplanung  durchgeführt werden, bei der die Bestimmungen der §§ 15 und 18 nicht an-

zuwenden sind. Ein Teilgebiet, für das eine verkürzte Wärmeplanung erfolgt, wird im Wär-

meplan als voraussichtliches Gebiet für die dezentrale Wärmeversorgung  unter Dokumen-

tation der Ergebnisse der Eignungsprüfung dargestellt. Im Rahmen der Potenzialanalyse ge-

mäß § 16 sind nur diejenigen Potenziale zu ermitteln, die für die Versorgung von Gebieten für 

die dezentrale Versorgung nach § 3 Abs . 1 Nummer 6 in Betracht kommen. Satz 1 gilt nicht 

für Gebiete nach § 18 Abs. 5 und die hierfür notwendige Bestandsanalyse § 15. Die pla-

nungsverantwortliche Stelle kann für die Gebiete nach Satz 1 eine Umsetzungsstrategie nach 

§ 20 entwickeln.  

2.1.3 Anteile erneuerbare Energien in Wärmenetzen  

Nach § 29 Abs. 1 WPG gelten für bestehende  Wärmenetze nachfolgende Anteile an erneu-

erbaren Energien: 

1. ab dem 1. Januar 2030  zu einem Anteil von mindestens 30 Prozen t aus erneuerbaren 

Energien, unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination hieraus  



Rechtliche Rahmenbedingungen und Förderkulisse    

19 

2. ab dem 1. Januar 2040  zu einem Anteil von mindestens 80 Prozent  aus erneuerbaren 

Energien, unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination hieraus  

Eine Fristverlängerung kann unter Umständen erfolgen.   

Nach § 30 WPG muss die jährliche Nettowärmeerzeugung für neue Wärmenetz e vor 2045  

wie folgt erzeugt werden:  

1. Jedes neue Wärmenetz muss abweichend von § 29 Abs. 1 Nummer 1 ab dem 1. März 

2025 zu einem Anteil von mindestens 65 %  der jährlichen Nettowärmeerzeugung mit 

Wärme aus erneuerbaren Energien, aus unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombi-

nation hieraus gespeist werden.  

2. Der Anteil von Biomasse an der jährlich erzeugten Wärmemenge ist in neuen Wär-

menetzen mit einer Länge von mehr als 50 Kilometern  ab dem 1. Januar 2024 auf 

maximal 25 %  begrenzt. 

Nach § 31 WPG muss die jährliche Nettowärmeerzeugung für jedes Wärmenetz ab 2045  wie 

folgt erzeugt werden:  

1. Jedes Wärmenetz muss spätestens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2044 vollstän-

dig  mit Wärme aus erneuerbaren Energien , aus unvermeidbarer Abwärme oder einer 

Kombination hieraus gespeist werden.  

2. Der Anteil  von Biomasse an der jährlich erzeugten Wärmemenge ist in Wärmenetzen 

mit einer Länge von mehr als 50 Kilometern  ab dem 1. Januar 2045 auf maximal 

15 % begrenzt. 

Wichtig:  Für die Förderung beim Aufbau neuer Wärmenetze bzw. der Erweiterung bestehen-

der Wärmenetze sind u.U. höhere Anforderungen an den Anteil aus erneuerbaren Energien 

einzuhalten. 

2.1.4 Definition der Wasserstoff arten  

In Tabelle 2 wird die Definition der Wasserstoff arten  nach WPG  dargestellt. Diese umfassen 

blauen, orangenen, türkisen und grünen Wasserstoff.  
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Tabelle 2: Wasserstoff arten  nach WPG  

Bezeichnung  Beschreibung   

blauer Wasserstoff  

Wasserstoff aus der Reformierung von Erdgas, dessen Er-

zeugung mit einem Kohlenstoffdioxid -Abscheidungsverfah-

ren und Kohlenstoffdioxid -Speicherungsverfahren gekoppelt 

wird . 

oranger Wasserstoff  
Wasserstoff, der aus Biomasse oder unter Verwendung von 

Strom aus Anlagen der Abfallwirtschaft hergestellt wird . 

türkiser Wasserstoff  
Wasserstoff, der über die Pyrolyse von Erdgas hergestellt 

wird . 

grüner Wasserstoff  

Wasserstoff im Sinne des § 3 Abs . 1 Nummer 13b des Ge-

bäudeenergiegesetzes in der am 1. Januar 2024 geltenden 

Fassung einschließlich daraus hergestellter Derivate, sofern 

der Wasserstoff die Anforderungen des § 71f Abs . 3 des Ge-

bäudeenergiegesetzes in der am 1. Januar 2024 geltenden 

Fassung erfüllt . 

2.1.5 Verordnung zur Ausführung energiewirtschaftlicher Vorschriften  

Die bayerische Verordnung zum Wärmeplanungsgesetz definiert die jeweiligen Gemeinden 

als planungsverantwortliche Stelle.  Ebenso werden die Gemeinden als zuständiges Gremium 

ermächtigt die Entscheidung nach § 26 Ab s. 1 WPG zu treffen , welche Auswirkungen auf die 

Rechtskräftigkeit des Gebäudeenergiegesetzes insbesondere § 71 Abs. 1 GEG in den beplan-

ten Gebieten hat. Darüber hinaus ist das Bayerische Landesamt für Maß und Gewicht für den 

Vollzug des Wärmeplanungsgesetzes zuständig, diesem ist der Wärmeplan dre i Monate 

nach Beschlussfassung anzuzeigen. 

Ebenso wird ein vereinfachtes Verfahren zur Wärmeplanung definiert, welches für Gemein-

den mit weniger als 10.000 Einwohnern gilt. Hierdurch entfallen einige Veröffentlichungs-

pflichten und -fristen. 
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Abbildung 3: Überblick Bundesförderung für effiziente Gebäude  [Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz]  

Die Bundesförderung für effiziente Gebäude: Wohngebäude ( BEG WG) und die Bundesför-

derung für effiziente Gebäude: Nichtwohngebäude ( BEG NWG) bilden damit kein direktes 

Fördermittel  für Anlagen zur Wärmeerzeugung  oder Wärmenetze , geben jedoch interes-

sante Anreize für die Sanierung von Gebäuden auf Effizienzhausniveau. Diese beiden Berei-

che des Förderprogramms sind somit im vorliegenden Fall nicht relevant.  

Durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahmen ( BEG EM) werden je-

doch auch Anlagen zur Wärmeerzeugung ( Heizungstechnik ) sowie die Errichtung von Ge-

bäudenetzen  bzw. der Anschluss  an ein Gebäude- oder Wärmenetz  gefördert. Ein Gebäu-

denetz dient dabei der ausschließlichen Versorgung mit Wärme von bis zu 16 Gebäuden und 

bis zu 100 Wohneinheiten. Bei der Errichtung eines Gebäudenetzes ist das Netz selbst sowie 

sämtliche seiner Komponenten und notwendige n Umfeldmaßnahmen förderfähig. Die För-

derquoten richten sich nach dem Anteil Erneuerbarer Energien im Wärmenetz.  

Für die Errichtung eines Gebäudenetzes  beträgt die Förderquote 30  %, wenn das Gebäu-

denetz einen Anteil von mindestens 65  % Erneuerbarer Energien  erreicht. 
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3 BESTANDSANALYSE 

Im nachfolgenden Kapitel werden die einzelnen Arbeitspakete zur Bestandsanalyse  be-

schrieben. Diese gliedern sich u.a. in die Analyse des Gebäudebestandes , der vorhandenen 

Infrastrukturen  sowie der Umfrage  bei den Gebäudebesitzern.  

3.1 Eignungsprüfung  

Der in Abschnitt 2.1.1 beschriebene Prozess zur Durchführung der Eignungsprüfung (vgl. Ab-

bildung 4) wird nachfolgend für zukünftige Wärmeplanungen erläutert.  

 

Abbildung 4: Schematische Darstellung der Eignungsprüfung  

Wärme linien dichte  

Als eines der wesentlichen Bewertungskriterien für die Eignung eines Straßenzuges bzw. ei-

nes gesamten Quartiers wird die Wärme linien dichte (WBD)  definiert. Damit wird quantifi-

ziert, welche Wärmemenge pro Trassenmeter Wärmenetz  abgesetzt werden könnte. 

Grundlage hierfür sind die in 3.3 definierten Initialquartiere, die das Straßennetz in kleinere 

Straßenzüge teilt, um ein differenzierteres Bild des beplanten Gebietes zu erhalten. Dabei ist 

bereits ein Zuschlag der Wärmenetzlänge je 15 Meter pro Hausanschluss  mit inbegriffen. 

Somit wird mit dieser Kenngröße der gesamten Wärmebedarf eines Straßenzuges in Relation 

zur Summe aus Länge der Straße und der Hausanschlussleitungen gesetzt. 

Die eingeteilten Klassen [kWh/(m*a)] lauten wie folgt:  



Bestandsanalyse    

30 

 

Die Grenzwerte für die Ausweisung eines Gebietes werden zusammen mit der Kommune ge-

troffen und sind die Grundlage für die weitere Bearbeitung. Je nach Energieangebot können 

regional unterschiedliche Grenzwerte innerhalb einer Kommune getroffen werden (z.B.  bei 

unvermeidbarer Abwärme ein niedrigerer Wert). Aufgrund der Berücksichtigung der 15 Me-

ter Leitungslänge je Hausanschluss werden die Grenzwerte zur Einordnung entgegen dem 

Leitfaden Wärmeplanung 1 oft niedriger angesetzt . Durch die erhöhte Trassenlange reduziert 

sich der Quotient zur Einordnung in die eingeteilten Klassen, weshalb der Grenzwert zur Be-

wertung entsprechend angepasst werden muss. Somit ergibt sich für die mögliche Wärme-

netzausweisung unter Berücksichtigung der Hausanschlussleitungen  ein Grenzwert von 

etwa 750 kWh/m *a abweichend von dem Leitfaden, welcher 1.500 kWh/m *a als Grenzwert 

heranzieht.  

3.2 Gebäudebestand  

Der Gebäudebestand stellt die maßgebliche Datenquelle  während der Bestand sanalyse dar. 

Im Betrachtungsgebiet ist dieser im Wesentlichen städtisch und wohnbaulich  geprägt. Nach 

dem amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem ( ALKIS®) befinden sich insgesamt 

6.101  Gebäude im Gebietsumgriff , wovon es sich bei 1.625 um Wohngebäude handelt (ent-

spricht ca. 26,6 %). Pfreimd teilt sich zudem in die folgenden Gemeindeteile auf: Oberpfreimd, 

Nessating, Döllnitz, Untersteinbach, Iffelsdorf, Weihern, Stein, Gnötz endorf, Löffelsberg, 

Rappenberg, Hohentreswitz, Pamsendorf und Fuchsendorf.  

 

1 Leitfaden Wärmeplanung  

https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/downloads/Webs/BMWSB/DE/veroeffentlichungen/wohnen/leitfaden-waermeplanung-lang.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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3.3 Einteilung in Quartiere  

Als ein wesentlicher Schritt der Wärmeplanung erfolgt zu Beginn  eine Einteilung des be-

trachteten Gebietes in vorläufige Quartiere . Damit wird die Bewertung  eines zusammenhän-

genden Gebietes auf Basis verschiedener Kriterien und erhobener Daten ermöglicht . Die Ein-

teilung (vgl. Abbildung 5) wurde in Zusammenarbeit mit der Kommune durchgeführt, wobei 

sich an Bebauungsplänen, ähnlichen Bebauungen, Baujahren und sonstige Strukturen und 

Gegebenheiten orientiert wurde.  

 

Abbildung 5: Einteilung der Kommune in vorläufige Quartiere  

Auf Basis der definierten Quartiere kann somit eine Bewertung und Darstellung des Gebäu-

dealters dargestellt werden. Dabei werden kommerziell zugekaufte Daten der Nexiga GmbH 

(©2024 Ne xiga GmbH) verwendet. Die Einteilung der Gebäudejahre  erfolgte dabei in An-

lehnung an die Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energiever-

brauch (ASUE) und wird nachfolgend in Abbildung 6 dargestellt . 





Bestandsanalyse    

33 

 

Abbildung 7: Darstellung des überwiegenden Gebäudetyps  (Veröffentlichung  nach  WPG, Anlage 2 , I .) 

3.4 Wärmeerzeugerstruktur  

Basierend auf den erhobenen Daten der Schornsteinfeger  und des Stromnetzbetreibers  

wird in Abbildung 8 die Anzahl dezentraler Wärmeerzeuger, aufgeteilt nach eingesetzte n 

Energieträgern, dargestellt. Wenn qualitativ hochwertigere Daten, basierend auf den Befra-

gungen der Gebäudeeigentümer, der GHDI sowie der kommunalen Liegenschaften , verfüg-

bar waren, sind diese in die Analyse integriert  worden . Darüber hinaus ist es gemäß den ak-

tuell gültigen Bestimmungen derzeit nicht  möglich , eine Aufstellung nach der Art des Wär-

meerzeugers  zu erstellen. Das bedeutet, dass beispielsweise bei erdgasbasierten Wärmeer-

zeugern keine Unterscheidung zwischen Blockheizkraftwerken (BHKW) oder Brennwertge-

räten vorgenommen werden kann. Ebenso ist kein Rückschluss  auf die Baujahre  der einzel-

nen Wärmeerzeuger möglich.  

Im Ist-Stand basieren 43 % der installierten, dezentralen Wärmeerzeugern auf den Energie-

trägern Heizöl  sowie Erdgas und sind somit fossiler  Herkunft . Ein Anteil von 52 % basiert 

auf Biomasse. Weitere 5 %  der Wärmeerzeuger nutzen den Energieträger Strom . 
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Abbildung 8: Anzahl dezentraler Wärmeerzeuger  inkl. Hausüberga bestationen (Veröffentlichung  nach 
WPG, Anlage 2 , I .) 

 

Kehrbücher  

Die Datenerfassung der Wärmeerzeugungsanlagen mit Verbrennungstechnik erfolgt über 

die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger . Dabei werden Daten über die Anzahl  und ku-

mulierte installierte Leistung  der Wärmeerzeuger je Energieträger  erfasst, die aggregiert 

pro Straße  vorliegen. Dadurch wird es ermöglicht, Bereiche mit hohen Anteilen an fossiler 

Wärme zu eruieren, wenngleich die aggregierte Form der Daten eine detailliert ere Analyse 

und präzisere Betrachtung nicht zulässt . Ebenso fließt dieser Datensatz in die Erstellung der 

Treibhausgasbilanz mit ein. Diese Daten können durch das Landesamt für Statistik in Bayern 

standardisiert abgerufen werden.  

 

Strombasierte Heizungen  

Die Informationen zu Wärmeerzeugungsanlagen, die den Energieträger Strom nutzen, wur-

den vom Stromnetzbetreiber  erhoben. Dabei liegen Informationen über die Anzahl  der 

Stromheizanlagen und des Stromverbrauchs , der hierfür notwendig ist, aggregiert nach 

593 ; 19%

771 ; 24%

1.636 ; 52%

42 ; 1%
111 ; 4%

Erdgas

Heizöl

feste Biomasse

Strom (Direktheizung)
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Abbildung 9: Kartografische Darstellung der geothermische n Anlagen  

3.5 Wärmenetzinfrastruktur  

Im Rahmen der Datenerhebung konnten keine Bestandswärmenetze identifiziert werden. Es 

befinden sich keine Nahwärmeverbünde im Stadtgebiet.  

3.6 Gasnetzinfrastruktur  

Das lokale Gasnetz wird von der Bayernwerk  Netz GmbH betrieben. Die Inbetriebnahme er-

folgte 1984. Insgesamt erstreckt dieses sich über eine Gesamtlänge von etwa 24,7 km, wobei 

sich sowohl Hochdruck - als auch Mittel druckleitungen im Gebiet befinden. Von der gesamten 

Stadt ist vor allem der Hauptort erschlossen (vgl. Abbildung 10). Insgesamt befinden sich im 

beplanten Gebiet 606  Gebäude mit einem Anschluss an das Gasnetz. Im Ist-Stand wird d as 

Gasnetz mit Methan gespeist. 
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Abbildung 10: Gasnetzgebiete (Veröffentlichung nach WPG, Anlage 2, I.)  

Der gesamte Gasverbrauch beläuft sich basierend auf Daten von der Bayernwerk  Netz GmbH 

im Jahr 2023 auf ca. 20.262.000  kWh. Dabei ist zu beachten, dass der Gasverbrauch der 

Bundeswehr nicht in den Daten enthalten ist. Für die Bearbeitung der Wärmeplanung ist dies 

nicht relevant, da das Gelände der Bundeswehr nicht mit betrachtet wird.  Der höchste Ver-

brauch liegt i n den Quartieren Dreieck und Gewerbegebiet Kalvarienberg  vor.  

Bezüglich der Gasverbräuche ist zu bemerken, dass keine Differenzierung zwischen Gasver-

brauch zur Strom- oder Wärmeerzeugung möglich ist. Der Gasverbrauch zur Wärmeerzeu-

gung ist somit nicht dem Gesamtgasverbrauch gleichzusetzen.   

Laut Auskunft der Bayernwerk Netz GmbH befindet sich Pfreimd in einem Netzverbund, in 

welchen bereits vergleichsweise hohe Biomethan -Mengen eingespeist werden. Das Biome-

than kommt von einer Biogasanlage nördlich von Pfreimd sowie dem Naabtaler Grüngasring. 

Dieser besteht aus drei Biogasanlagen. Weitere vier kleine Biogasanlagen befinden sich im 

Umfeld von Pfreimd. Ob diese in Zukunft ebenfalls Methan (z.B. nach Zusammenschluss zu 

einem Cluster) in den Netzverbund einspeisen werden, hängt von den Anlagenbetr eibern ab. 

Es wird zukünftig mit einer Zunahme der Methaneinspeisung gerechnet. Somit ist bereits 

heute eine anteilige Versorgung mit Biomethan gegeben.  Der aktuelle Anteil des eingespeis-
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ten Biomethans lässt sich aufgrund der komplexen Netzstruktur und der dynamischen Ver-

teilung, die vom aktuellen sowie saisonalen Abnahmeverhalten abhängt, nicht exakt bestim-

men.  

Über den Fortbestand des Gasnetztes oder mögliche Umstellungsmaßnahmen, konnte die 

Bayernwerk Netz GmbH  keine belastbaren Informationen  zur Verfügung stellen .  

3.7 Abwassernetz infrastruktur  

Die Abwasserinfrastruktur einer Kommune stellt neben der eigentlichen Funktion auch ein 

energetisches Potenzial für die Wärmeversorgung dar. Die im Abwasser enthaltene Rest-

wärme kann mittels Wärmetauscher und Wärmepumpentechnologie nutzbar gemacht wer-

den. Das gesamte Abwassernetz im Stadtgebiet  ist in Abbildung 11 dargestellt.   

 

Abbildung 11: Abwassernetz  

3.8 Wasserstoffinfrastruktur  

Die Planungen für den Aufbau einer nationalen Wasserstoffindustrie sind zum Zeitpunkt der 

Bearbeitung auf unterschiedlichen  Ebenen in Arbeit. Hierbei gibt es unterschiedliche Pla-

nungsansätze, im Weiteren wie folgt genannt:  
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1. Top-Down : Hierbei wird im Rahmen der Wärmeplanung untersucht, ob das betrach-

tete Planungsgebiet in der Nähe aktueller geplanter Gasnetze liegt, die zukünftig für 

ein Wasserstoff -Kernnetz (siehe Abbildung 12) umgestellt werden sollen.  

Konkrete Planungen für eine mögliche Umstellung des regionalen Verteilnetzes wer-

den mit dem jeweiligen Gasnetzbetreiber abgestimmt. Sollte es auf dieser Ebene noch 

keine nutzbaren Planungen geben, wird vereinfachend angenommen, dass im Be-

trachtungsgebiet bis zum Zieljahr 2040 keine Wasserstoffmengen über das Kernnetz 

zur Verfügung stehen werden.  

2. Bottom -Up: Hierbei wird im Rahmen der Wärmeplanung untersucht, ob im zu be-

trachtenden Planungsgebiet Potenziale für den Aufbau eines Wasserstoffnetzes als 

Insellösung vorhanden sind. Grundlage hierfür ist i.d.R. ein vorhandenes Gasnetz so-

wie ausreichende Bedarfe an Prozesswärme von Großverbrauchern. Ist dies nicht der 

Fall, wird vereinfachend angenommen, dass im Betrachtungsgebiet derzeit kein wirt-

schaftlicher Einsatz von Wasserstoff möglich ist.  

Wichtig : Die Wärmeplanung ist als iterativer Prozess zu verstehen (nach § 25 Abs. 1 

WPG ist die Wärmeplanung alle fünf Jahre fortzuschreiben). Daher kann es zukünftig 

zu abweichenden Ergebnissen kommen, falls weitere  / konkrete Planungen vorliegen.  

Nachfolgend wird in Abbildung 12 der aktuelle Planungsstand 2 zum Wasserstoff -Kernnetz 

dargestellt.  

 

2 FNB Gas Wasserstoffkernnetz  

https://fnb-gas.de/wasserstoffnetz-wasserstoff-kernnetz/
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Abbildung 12: Genehmigte Planung  für Wasserstoff -Kernnetz [Quelle: FNB Gas  2024]  

Nachfolgend wird in Abbildung 13 der Verlauf des Wasserstoff -Kernnetzes sowie die Lage 

der Kommune dargestellt.  

Pfreimd 
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Abbildung 14: Einteilung der Quartiere nach dem Wärme verbrauch  (Veröffentlichung  nach WPG, An-
lage 2 , I .) 

Ein anderes Bild der Kommune entsteht, wenn der Wärmebedarf als Heatmap  betrachtet 

wird ( Abbildung 15). Hier ist zu erkennen, dass vor allem im Bereich des Ortskerns Wärme-

bedarfe in räumlich konzentrierter Form vorliegen, darüber hinaus gibt es einen erhöhten 

Wärmeverbrauch im Gebiet des Gewerbes südlich des Ortskerns. 
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Abbildung 15: Heatmap in Abhängigkeit des Wärme verbrauchs  

Die Wärmeversorgung in der Stadt Pfreimd  wird aktuell zum Großteil mit einem Anteil von 

74 % von den fossilen Energieträgern Erdgas und Heizöl  gedeckt. Daneben hat die feste  

Biomasse einen Anteil von insgesamt 24 %. Der übrige Wärmebedarf wird über die Energie-

träger Strom mit 1 %  und Umweltwärme mit 2 %  bereitgestellt. Rundungsdifferenzen kön-

nen dazu führen, dass die Summe der dargestellten Werte geringfügig von 100  % abweicht.  

 

Abbildung 16: Endenergie im Wärmesektor  
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3.10  Industrie und Gewerbe  

Da Unternehmen je nach Betrieb und Branche sehr unterschiedlichen Nutzungen  unterlie-

gen, ist für eine genaue Betrachtung und Abbildung der Ist -Situation eine gesonderte Daten-

erhebung notwendig. Im Zuge dessen wurde  durch die Kommune eine Befragung  der Unter-

nehmen durchgeführt, sodass spezifische Aussagen zur aktuellen Wärmeerzeugungsstruktur 

und zum Prozesswärme- und Stromverbrauch getroffen werden können. In Rücksprache mit 

der planungsverantwortlichen Stelle wurden dabei die zu befragende Akteure festgelegt. 

Insgesamt konnte eine Rückmeldung von 13 Liegenschaften erwirkt werden , deren Standorte 

in Abbildung 17 dargestellt sind.  

 

Abbildung 17: Großverbraucher - Gewerbe/Industrie ( Veröffentlichung  nach WPG, Anlage 2 , I .) 

Aus der Umfrage geht hervor, dass teilweise vorhandene Abwärme intern bereits genutzt 

wird. Alle Betriebe haben angegeben, dass keine Abwärme zur Abgabe an Wärmenetze vor-

handen ist. 

3.11  Umfrage  

Im Rahmen des Projektes wurde keine Befragung der Gebäudeeigentümer durchgeführt. So-

mit liegen keine Gebäude spezifischen Daten vor. Auch ein Interesse zum Anschluss an ein 

Wärmenetz wurde somit nicht ermittelt.  
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3.12  Zwischenergebnisse Bestandsanalyse  

Nach Anlage 2 des WPG werden nachfolgende Ergebnisse der Bestandsanalyse dargestellt 

und diskutiert.  

1. Der aktuelle jährliche Endenergieverbrauch  von Wärme nach Energieträgern  und 

Endenergiesektoren  in kWh und daraus resultierende Treibhausgasemissionen  in 

Tonnen Kohlenstoffdioxid -Äquivalent,  

2. der aktuelle Anteil erneuerbarer Energien  und unvermeidbarer Abwärme  am jähr-

lichen Endenergieverbrauch von Wärme  nach Energieträgern in Prozent,  

3. der aktuelle jährliche Endenergieverbrauch leitungsgebundener Wärme  nach Ener-

gieträgern in kWh,  

4. der aktuelle Anteil erneuerbarer Energien  und unvermeidbarer Abwärme  am jährli-

chen Endenergieverbrauch leitungsgebundener Wärme  nach Energieträgern in Pro-

zent,  

5. die aktuelle Anzahl dezentraler Wärmeerzeuger , einschließlich Hausübergabestati-

onen, nach Art der Wärmeerzeuger einschließlich des eingesetzten Energieträgers.  

Nachfolgend (Abbildung 18) werden die Zwischenergebnisse der Bestandsanalyse darge-

stellt.  

 

Abbildung 18: Wärmeverbrauch nach Energieträger  (Veröffentlichung  nach WPG, Anlage 2 , I .) 
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Der Gesamtwärmeverbrauch der Gemeinde beläuft sich auf über 66 GWh/a  im Ist-Stand. 

Dabei werden ca. 31 % über den Energieträger Erdgas und etwa 43 % über Heizöl  erzeugt. 

Der Anteil fester Biomasse  beläuft sich auf  ca. 24 %. 1 % der jährlich benötigten Wärme 

wird mittels Strom  sowie 2 %  Umweltwärm e bereitgestellt.  

Mithilfe der Wärmeverbräuche nach Energieträger kann die Treibhausgasbilanz erstellt wer-

den (Abbildung 19). Die hierfür angesetzten CO2-Emissionsfaktoren wurden dem  Gebäu-

deenergiegesetz3 entnommen. Zu sehen ist, dass die Treibhausgasemissionen der Wärme-

versorgung mi t etwa 95-prozentigem Anteil  fast ausschließlich auf die Energieträger Erdgas 

und Heizöl  zurückzuführen sind. Die feste Biomasse  hat einen Anteil von ca. 2 %, während 

auf den Strom  etwa 3 % entfallen.  

 

Abbildung 19: Treibhausgasemissionen nach Energieträger  (Veröffentlichung  nac h WPG, Anlage 2 , I .) 

Zusätzlich wird der Wärmeverbrauch aufgeteilt nach Sektoren dargestellt (vgl. Abbildung 

20). Der Großteil des Wärmeverbrauchs fällt im Ist -Stand mit  knapp 75 % im Sektor Wohn-

gebäude  an. Der Wärmeverbrauch des Sektors Gewerbe , Handel, Dienstleistung  nimmt an-

teilig  ca. 24 % des jährlichen Verbrauchs ein. Der Wärmeverbrauch im Industriesektor beläuft 

sich auf 0 % des jährlichen Verbrauchs. Unter diesem Sektor fallen auch zuvor ermittelte  

 

3 GEG-Anlage 9 - Umrechnung in Treibhausgasemissionen 
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Großverbraucher. Aus Gründen der Geheimhaltung werden die angegebenen Verbräuche 

der Industrie dem Gewerbesektor zugeordnet.  Der sonstige Wärmeverbrauch, der keinem 

der drei Sektoren zugeordnet werden kann, beträgt etwa 2,2 %. Als Beispiele dafür können 

Wärmeverbräuche genannt werden, die in Gebäuden anfallen, die auf Grundlage des amtli-

chen Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS) keiner Gebäudeart zugeordnet wer-

den können. 

 

Abbildung 20: Wärmeverbrauch nach Sektoren  (Veröffentlichung  nach WPG, Anlage 2 , I. ) 

Vom gesamten Wärmebedarf werden im Ist -Stand ca. 26 % auf Basis erneuerbarer Ener-

gien  gedeckt, was unter dem deutschen Durchschnitt (17,7  %)4 liegt. Dabei nimmt die Bio-

masse als Energieträger den hauptsächlichen Anteil  mit etwa 24 % ein.  Der erneuerbare An-

teil strombasierter Heizungen sowie die Umweltwärme nehmen 1 bis 2 % des gesamten 

jährlichen Wärmeverbrauchs ein. Rundungsdifferenzen können dazu führen, dass die Summe 

der dargestellten Werte in Abbildung 21 geringfügig von 100 % abw eichen. Zur Ermittlung 

 

4 Tischvorlage_Erneuerbare-Energien-in-Deutschland (bmwk.de)  
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des erneuerbaren Stromanteils wurde der EE-Anteil am bundesweiten Stromverbrauch des 

Jahres 2023 verwendet, welcher nach der Bundesnetzagentur bei 55  % liegt.  

 

Abbildung 21: Anteil erneuerbarer Energien und unvermeidbarer Abwärme am gesamten Wärmever-
brauch  (Veröffentlichung  nach WPG, Anlage 2 , I. ) 

Der jährliche Endenergieverbrauch von leitungsgebundene r Wärme , wird in Abbildung 22 

dargestellt. Dieser beträgt 0 %, da es aktuell keine bestehenden Wärmenetze in Pfreimd gibt.  
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Abbildung 22: Jährlicher Endenergieverbrauch leitungsgebundener Wärme nach Energieträger  (Veröf-
fentlichung  nach WPG, Anlage 2, I. ) 
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4 POTENZIALANALYSE 

Im nachfolgenden Kapitel werden die Potenzialanalyse  und deren Ergebnisse dargestellt 

und diskutiert. Im Rahmen dieser Untersuchung werden unter Beachtung vorhandener 

Schutzgebiete verschiedene Aspekte beleuchtet, darunter Einsparpotenziale  aufgrund von 

Sanierungsmaßnahmen , Grünstrompotenziale  sowie erneuerbare Wärmepotenziale . 

 

Abbildung 23: Übersicht über den Potenzialbegriff  

Das theoretische Potenzial  

Das theoretische Potenzial ist als das physikalisch  vorhandene Energieangebot  einer be-

stimmten Region in einem bestimmten Zeitraum definiert. Das theoretische Potenzial ist dem-

nach z. B. die Sonneneinstrahlung innerhalb eines Jahres, die nachwachsende Biomasse einer 

bestimmten Fläche in einem Jahr oder die kinetische Energie des Windes im Jahresverlauf. 

Dieses Potenzial kann als eine physikalisch abgeleitete Obergrenze aufgefasst werden, da 

aufgrund verschiedener Restriktionen in der Regel nur ein deutlich geringerer Teil nutzbar ist.  

Das technische Potenzial  

Das technische Potenzial umfasst den Teil des theoretischen  Potenzials , der unter den ge-

gebenen Energieumwandlungstechnologien  und unter Beachtung der aktuellen gesetzli-

chen Rahmenbedingungen  erschlossen werden kann. Im Gegensatz zum theoretischen Po-

tenzial ist das technische Potenzial veränderlich  (z.B. durch Neu- und Weiterentwicklungen) 

und vom aktuellen Stand der Technik abhängig.  

Das wirtschaftliche Potenzial  
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Das wirtschaftliche Potenzial ist der Teil des technischen Potenzials, der unter Berücksichti-

gung ökonomischer Kriterien  in Betracht gezogen werden kann. Die Erschließung eines Po-

tenzials kann beispielsweise wirtschaftlich sein, wenn die Kosten für die Energieerzeugung 

in der gleichen Bandbreite liegen wie die Kosten für die Energieerzeugung konkurrierender 

Systeme.  

Das erschließbare Potenzial  

Unter dem erschließbaren Potenzial versteht sich der Teil des technischen und wirtschaftli-

chen Potenzials, der aufgrund verschiedener, weiterer Rahmenbedingungen  tatsächlich  er-

schlossen  werden kann. Einschränkend können dabei beispielsweise die Wechselwirkung 

mit konkurrierenden Systemen sowie die allgemeine Flächenkonkurrenz sein.  

4.1 Energieeinsparpotenzial durch Sanierungen  

Zur Abschätzung der zukünftigen Entwicklung des Wärmebedarfs wird ein gebäudescharfes 

Sanierungskataster  erstellt. Für Wohngebäude wird die Berechnung mit der Maßgabe einer 

sehr ambitionierten Sanierungsrate der Wohngebäudefläche von 2 % pro Jahr  durchgeführt. 

Im Mittel soll in diesem Szenario durch Einsparmaßnahmen ein  jährlicher spezifischer Wär-

mebedarf von rund 100  kWh/m²  erreicht werden . Der aktuelle jährliche mittlere spezifische 

Wärmebedarf für Wohngebäude liegt aktuell bei 114,3 kWh /m² . Bis zum Jahr 2045 kann 

somit eine Reduktion des Wärmebedarf s um 16 % auf 55,7 GWh /a erreicht werden, was 

einer Einsparung von knapp 10,4 GWh entspricht. Die hier angesetzte Sanierungsrate und 

Sanierungstiefe liegen deutlich über dem Bundesdurchschnitt im Jahr 2024 von ca. 0,69 %5. 

Zur Steigerung der Sanierungsquote in Richtung der 2 % sind diverse Maßnahmen auf unter-

schiedlichen Ebenen zu ergreifen. Einerseits ist die Förderkulisse attraktiver zu gestalten, 

während der Fachkräftemangel in der Baubranche aktiv zu bekämpfen ist. Darüber hinaus 

müssen die Entscheidungsträger und damit im überwiegenden  Maße die Eigentümer von Pri-

vathaushalten über die Vorteile energetischer Sanierungen aufgeklärt werden. Die Öffent-

lichkeitskommunikation ist in diesem Bereich deutlich zu intensivieren.  

 

5 Energetische Sanierungen bleiben auf geringem Niveau (geb-info.de) 

https://www.geb-info.de/denkmal-und-altbau/klimaziele-energetische-sanierungen-bleiben-auf-geringem-niveau
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4.2 Schutzgebiete  

Die örtlichen Schutzgebiete (vgl. Tabelle 4) sind für die Bestands- und Potenzialanalyse von 

hoher Bedeutung. Im Rahmen der Wärmeplanung lenken sie in unterschiedlichster Weise die 

Ausgestaltung der Wärmewendestrategie. Dabei spiegeln die vorkommenden Schutzgebiete 

in ihrer Größe und Struktur sowie d em zu schützenden Gutes eine stets spezifische Ausprä-

gung des Gemeindegebiets wider, mit der sich in jeder Wärmeplanung individuell befasst 

werden muss. Teilweise werden durch Schutzgebiete Lösungsansätze erschwert oder ver-

hindert, zugleich zeigen Schutzgebiete dabei die Grenzen der umweltverträglichen Nutzung 

der regional vorkommenden Ressourcen auf. Im Rahmen der Schutzgüterabwägung ist dies-

bezüglich zu beachten, dass einerseits erneuerbare Energien nach § 2 Satz 1 EEG 2023 bzw. 

nach Art. 2 Abs. 5 Satz 2 Bayerisches Klimaschutzgesetz (BayKlimaG) und andererseits An-

lagen zur Erzeugung oder zum Transport von Wärme nach § 1 Abs. 3 GEG im überragenden 

öffentlichen Interesse  liegen.  

Tabelle 4: Übersicht Schutzgebiete  

Schutzgebiet   Vorhanden   Nicht vorhanden   

Trinkwasserschutzgebiete   X  

Heilquellenschutzgebiete    X 

Biosphärenreservate   X 

Flora-Fauna-Habitat -Gebiete (FFH-Gebiete)  X  

Vogelschutzgebiete   X 

Landschaftsschutzgebiete  X  

Nationalparke    X 

Naturparke  X  

Biotope X  

Überschwemmungsgebiete  X  

Bodendenkmäler  X   

 



https://www.lfu.bayern.de/wasser/merkblattsammlung/teil1_grundwasserwirtschaft/doc/nr_128.pdf
https://www.lfu.bayern.de/wasser/merkblattsammlung/teil1_grundwasserwirtschaft/doc/nr_129.pdf
https://www.lfu.bayern.de/wasser/merkblattsammlung/teil1_grundwasserwirtschaft/doc/nr_129.pdf
https://www.dvgw.de/medien/dvgw/verein/aktuelles/stellungnahmen/dvgw-position-20230419-erneuerbare-energien-wasserschutzgebiete.pdf
https://www.dvgw.de/medien/dvgw/verein/aktuelles/stellungnahmen/dvgw-position-20230419-erneuerbare-energien-wasserschutzgebiete.pdf
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sichergestellter Energieversorgung im Gemeindegebiet, durch Berücksichtigung bestimmter 

Vorgaben dennoch energietechnisch erschlossen werden können  

In nachfolgender Abbildung 24 sind die Trinkwasserschutzgebiete für das beplante Gebiet 

dargestellt.  

 

Abbildung 24: Trinkwasserschutzgebiete in der Stadt Pfreimd (Veröffentlichung nach WPG, Anlage 2, 
II.)  [Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de]  

4.2.2 Heilquellenschutzgebiet e 

Heilquellenschutzgebiete genießen einen äquivalenten Schutz wie Trinkwasserschutzge-

biete der Zone I und II. Auch für Heilquellenschutzgebiete gelten Vorgaben hinsichtlich der 

Nutzung erneuerbarer Energien. So sind die Gebietsumgriffe ebenso vor Einwirkungen durch 

Windkraftanlagen und Biomasseanlagen zu schützen. Die geothermische Nutzung ist grund-

sätzlich ausgeschlossen. 

Im beplanten Gebiet sind während des Betrachtungszeitraumes keine Heilquellenschutzge-

biete bekannt.  

4.2.3 Biosphärenreservate  

Biosphärenreservate werden in einem ganzheitlichen Ansatz bewirtschaftet. Sie dienen ei-

nerseits dem langfristigen Naturschutz. Andererseits stehen Bildung, Forschung und die Ent-

wicklung nachhaltiger Nutzungskonzepte im Fokus. In der sogenannten Kernzone si nd 
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Da die kommunale Wärmeplanung keinen unmittelbaren Einfluss auf das Landschaftsbild 

hat, ist von keiner maßgeblichen Beeinträchtigung der Wärmewendestrategie durch Land-

schaftsschutzgebiete auszugehen. Die Erschließung erneuerbarer Energieressourcen, insbe-

sondere die Windenergienutzung, beeinflusst das Landschaftsbild jedoch massiv. Aus die-

sem Grund sind vor Ort anliegende Landschaftsschutzgebiete im Rahmen der Potenzialana-

lyse zu berücksichtigen. 

In nachfolgender Abbildung 26 sind die Landschaftsschutzgebiete für das beplante Gebiet 

dargestellt.  

 

Abbildung 26: Landschaftsschutzgebiete in der Stadt Pfreimd (Veröffentlichung nach WPG, Anlage 2, 
II.)  [Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de]  

4.2.7 Nationalparks  

In den beiden Nationalparks Bayerns, dem Nationalpark Bayerischer Wald und dem Natio-

nalpark Berchtesgaden ist es per Verordnung 9,10 verboten, bauliche Anlagen zu errichten oder 

 

9 Verordnung über den Alpen - und den Nationalpark Berchtesgaden  

10 Verordnung über den Nationalpark Bayerischer Wald  
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die Lebensbereiche von Pflanzen und Tieren zu stören oder zu verändern. Es besteht die Mög-

lichkeit aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses Einzelfallgenehmigungen zu 

erteilen. 

Gemeindegebiete, die sich innerhalb der Nationalparkgrenzen befinden, sind dennoch von 

der kommunalen Wärmeplanung auszuschließen. Weder der Bau von Wärmenetzen noch 

die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie sind mit dem Schutzzweck 

der Nationalparks vereinbar. Der Bau von Wärmenetzen ist dabei in aller Regel nicht massiv 

beeinträchtigt, da die Erschließung der Wärmenetzgebiete meist in bereits bebautem Gebiet 

erfolgt und hier üblicherweise Aussparungen des Gebietsumgriffs des Nationalpa rks beste-

hen. 

Im beplanten Gebiet sind während des Betrachtungszeitraumes keine Überschneidungen mit 

Nationalparks bekannt.  

4.2.8 Naturparks  

Naturparks sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz einheitlich zu entwickelnde und zu pfle-

gende Gebiete, die überwiegend aus Naturschutz - oder Landschaftsschutzgebieten beste-

hen. 

In den Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten gelten die entsprechenden Schutzvor-

schriften und Einschränkungen. Dabei sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des 

Gebiets verändern und dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen. Außerhalb dieser Ge-

biete gelten innerhalb der Grenzen des Naturparks die Vorgaben aus der entsprechenden 

Naturparkordnung, die eine Nutzung in der Regel nicht strikt ausschließt. Hierbei können Vor-

gaben zur Risikominimierung oder zur Schaffung von Ausgleichsflächen etc. ex istieren. 

In nachfolgender Abbildung 27 sind die Naturparks für das beplante Gebiet dargestellt.  
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Abbildung 27: Naturparks in der Stadt Pfreimd (Veröffentlichung nach WPG, Anlage 2, II.)  [Datenquelle: 
Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de]  

4.2.9 Biotope  

Gesetzlich geschützte Biotope unterliegen dem Schutz des Bundesnaturschutzgesetzes 

(Siehe §§ 30, 39 Abs. 5 und 6 BNatSchG) und genießen dabei eine gleichwertige Schutzqua-

lität wie Naturschutzgebiete.  Im Zuge dessen sind die Beeinträchtigung dieses Schutzgebiets 

unzulässig und entsprechende Einschränkungen bei der Umsetzung von Wärmewendemaß-

nahmen zu berücksichtigen. Für die Wärmeplanung sind diese Gebietsumgriffe daher zu-

nächst auszuschließen. Im Einzelfall kann eine Maßnahme unter Umständen trotz des Schut z-

bedürfnisses genehmigungsfähig sein, daher ist dies bei fehlenden Alternativen zu beachten. 

In nachfolgender Abbildung 28 sind die Biotope für das beplante Gebiet dargestellt.  
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Abbildung 28: Biotope in der Stadt Pfreimd (Veröffentlichung  nach WPG. Anlage 2 , II .) [Datenquelle: 
Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de]  

4.2.10  Überschwemmungsgebiete  

Überschwemmungsgebiete haben für die kommunale Wärmeplanung einen untergeordne-

ten Leitungseffekt. Einerseits können solche Gebiete großflächige Bereiche einer Gemeinde 

überspannen, weswegen die Gebiete nicht von Beginn an ausgeschlossen werden sollten. 

Andererseits ist jedoch zu beachten, dass die Versorgungssicherheit in Hochwasserperioden 

durch die Errichtung relevanter Anlagen der Wärmeversorgung in Überschwemmungsgebie-

ten gefährdet werden kann. Auch die Projektfinanzierung, die sogenannte Bankability, u nd 

die Versicherbarkeit der Anlagen stellt in Überschwemmungsgebieten ein Projektrisiko dar. 

Rechtlich gesehen gilt ein grundsätzliches Bauverbot in Überschwemmungsgebieten (Vgl. 

§ 78 Abs. 4 WHG), praktisch sind die wesentlichen Anlagen, die für die kommunale Wärme-

versorgung errichtet werden müssen, durch die Ausnahmen in § 78 Abs. 5 WHG im Einzelfall 

genehmigungsfähig.  

Da Grundwasser- und vor allem Flusswasserwärmepumpen aufgrund ihrer Art der Wärme-

quelle häufig in Überschwemmungsgebieten liegen können, werden Überschwemmungsge-

biete in der Wärmeplanung gesondert betrachtet. In nachfolgender Abbildung 29 sind die 

Überschwemmungsgebiete dargestellt.  
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Abbildung 29: Festgesetzte  Überschwemmungsgebiete in der Stadt Pfreimd (Veröffentlichung nach 
WPG. Anlage 2, II.) [Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de ]  

4.2.11  Bodendenkmäler  

Bodendenkmäler können großflächig und weiträumig verstreut vorliegen. Sie sind bereits 

früh während der kommunalen Wärmeplanung aufgrund der von ihnen ausgehenden Pro-

jektrisiken zu berücksichtigen. Es ist von großer Bedeutung über die genaue Verortung der 

Bodendenkmäler Kenntnis zu besitzen, bevor die Planungen zur Wärmewendestrategie be-

ginnen. Der wichtigste Anhaltspunkt ist hierfür der Bayerische Denkmal -Atlas.  

Teilweise können Fundorte von archäologischen Gegenständen massive Verzögerungen im 

Bauablauf verursachen, weshalb die betroffenen Bereiche im Rahmen der Planung möglichst 

unberücksichtigt bleiben sollten. Nur im Falle fehlender Alternativen ist die Beplan ung der 

als Bodendenkmal belegten Gebiete zu erwägen. In nachfolgender Abbildung 30 sind die 

Bodendenkmäler  für das beplante Gebiet dargestellt.  
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900  kWh/ (m²*a) betragen muss. Zusätzliche Parameter wie der Wirkungsgrad marktüblicher 

Solarmodule (18 %) und eine Performance Ratio von 85  % fließen in die Berechnung ein. 

Die nutzbare Fläche wird durch Abschläge für Verschattung, Aufbauten und Modulverluste 

angepasst. Für geneigte Dächer wird ein Belegungsfaktor von 60  % angesetzt, bei flachen 

Dächern 27 %. Nicht alle Dachflächen eignen sich gleichermaßen, etwa aufgrund statischer 

Einschränkungen oder konkurrierender Nutzungen. Die Ergebnisse der Analyse bieten eine 

fundierte Grundlage für die Planung der solaren Stromerzeugung, wobei eine gleichzeitige 

Maximierung von Photovoltaik und anderen Nutzungen auf denselben Flächen  ausgeschlos-

sen wird. 

Für Pfreimd werden nach Angaben des Solarpotenzial -Katasters des Energieatlas Bayern 

noch etwa 44 GWh verbleibendes PV-Dachflächenpotenzial  bei 11,4 % Ausbaugrad  (ca. 

5,7 GWh) angegeben. Das Dachflächenpotenzial aufgeteilt nach Gebäudenutzungsart wird 

in Abbildung 31 dargestellt. Die Verteilung des PV-Dachflächenpotenzials nach Nutzungsart 

zeigt, dass Wohngebäude  mit 32,1 % den größten Anteil ausmachen. Unbeheizte Gebäude  

zeigen ein Potenzial von 35,8 % auf, während Gebäude des Gewerbes, Handels und der 

Dienstleistungen 6,1 % des Potenzials darstellen.  Industrielle Gebäude  steuern 13,4 % bei, 

sonstige Gebäude 11,1 % und öffentliche Gebäude 2,7 %. 

 

Abbildung 31: PV-Potenzial auf Dachflächen  nach Gebäudenutzungsart  
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Werden diese Energiemengen mittels Wärmepumpen zur Bereitstellung von thermischer 

Energie verwendet, so ergibt sich unter Annahme eines COP der Wärmepumpe von 3  eine 

bereitgestellte Wärmemenge von knapp 150 GWh . Dabei ist zu beachten, dass die Ver-

brauchsschwerpunkte von Wärmeenergie  im Winter nicht mit den Erzeugungsschwerpunk-

ten der Photovoltaik -basierten Energie korrelieren. Wenngleich Photovoltaik -Anlagen auch 

im Winter noch eine signifikante Menge Strom produzieren können, kann es vorkommen, dass 

durch starke Bewölkung über mehrere Tage hinweg nicht ausreichend elektrische Energie 

aus PV-Anlagen zur Verfügung steht. Dennoch ist die Bereitstellung elektrischer Energie 

durch andere Quellen nahezu immer gewährlei stet, wodurch ein Heizungsausfall  bei einem 

wärmepumpenbasierten Heizungssystem als nicht wahrscheinlich  eingestuft wird.   

4.3.2 PV-Anlagen (Freifläche)  

Die Freiflächen innerhalb des Gemeindegebiets bieten ebenso theoretisch das Potenzial zur 

Errichtung von Photovoltaik -Freiflächenanlagen. Für die Stadt Pfreimd liegt keine Richtlinie 

für Freiflächen-Photovoltaikanlagen vor. In Abbildung 32 werden die priorisierten Flächen 

der Gemeinde für PV-Freiflächenanlagen dargestellt. Insgesamt handelt es sich dabei um 

eine Fläche von etwa  73,3 Hektar. Darauf könnte insgesamt potenziell ca. 73 kW PV -

Leistung installiert werden. Die Freiflächen liegen entlang der Autobahn en 6 und 93 sowie 

der Bahnstrecke. 
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Abbildung 32: Potenziale für Freiflächenanlagen  (Veröffentlichung  nach WPG, Anlage 2 , II .) 

Ob und in welchem Ausmaß diese Flächen für die Errichtung von PV -Freiflächenanlagen ge-

nutzt werden ist derzeit noch nicht absehbar. Vor allem außerhalb der dargestellten Flächen 

steht der Stadtrat der Stadt Pfreimd ablehnend gegenüber, um eine Flächenkonku rrenz z.B. 

landwirtschaftlicher Nutzung zu vermeiden. Der Fokus sollte daher insbesondere auf die Nut-

zung der Dachflächen zur Errichtung von PV-Anlage liegen.  

4.3.3 Windkraftanlagen  

In Pfreimd gibt  es einen Windpark im Südosten  mit fünf  Windrädern . Dieser wurde nach An-

gaben des EnergieAtlas Bayern13 2016 in Betrieb genommen. Die Gesamtleistung des Wind-

parks liegt bei 12 GW.  

Laut dem Entwurf des Regionalplan Region Oberpfalz -Nord (6)  14 vom 01.12.2025, sind vier 

Vorranggebiete für Windkraftanlagen im Stadtgebiet ausgewiesen. In einem der vier Gebiete 

befindet sich der bereits bestehende Windpark.  

 

13 EnergieAtlas Bayern 

14 Regionalplan Region Oberpfalz -Nord (6) 
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Darüber hinaus ist die Errichtung weitere Windkraftanlagen denkbar. Eine konkrete Einschät-

zung künftiger Windstromerzeugung im Stadtgebiet kann derzeit noch nicht gegeben wer-

den. Die bestehenden Windkraftanlagen und Vorranggebiete sind in Abbildung 33 darge-

stellt.  

 

Abbildung 33: Vorranggebiete für Windkraftanlagen nach Entwurf Regionalplan Region Oberpfalz -Nord 
(6) (Stand: 01.12.2025)  

4.3.4 Wasserkraft  

Die bayerische Staatsregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Stromerzeugung aus Wasser-

kraft bis 2025 auf 23 -25 % zu erhöhen. Die größten Potenziale liegen in der Nachrüstung 

und Modernisierung bestehender größerer Anlagen durch Änderung des Nutzungsumfangs, 

Erhöhung der Wirkungsgrade und optimierte Steuerung. Auch bei kleinen Wasserkraftwer-

ken besteht teilweise ein Potenzial zur Optimierung.  

Derzeit befindet sich in der Stadt Pfreimd sechs Laufwasserkraftwerke eins an der Naab, eins 

an der Gleiritsch und vier an der Pfreimd. Alle verfügen über eine Leistungsklasse bis 

499  kW. Von einer Errichtung neuer Laufwasserkraftwerke ist derzeit nicht auszugehen. 

Durch technische Optimierung älterer Anlagen ist voraussichtlich Potenzial  gegeben. Bei vie-

len älteren Anlagen ist allerdings keine ökologische Durchgängigkeit gegeben, welche bei 

einer umfassenden technischen Optimierung meist gewährleistet werd en müsste und die 
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Modernisierung von Wasserkraftwerken insgesamt erschwert.  In nachfolgender Abbildung 

34 sind die bestehende Wasserkraftanlagen  für die Stadt Pfreimd  dargestellt.  

 

Abbildung 34: Bestehende Wasserkraftanlagen  

4.4 Geothermische Potenziale  

Geothermische Potenziale sind hinsichtlich ihrer zeitlichen Verfügbarkeit  besonders attrak-

tiv, wenngleich die geografische Verfügbarkeit  umso komplexer ist. Zur direkten Wärmeer-

zeugung sollten Temperaturen von mindestens 60  °C, idealerweise mehr als 70 °C, vorliegen. 

Dies ist jedoch nur selten der Fall. Wenn entsprechend tiefgebohrt  wird, lassen sich die ge-

forderten Temperaturen jedoch erreichen (siehe Erdsonden). 

Wird mithilfe einer Wärmepumpe  das Temperaturniveau zusätzlich angehoben, reichen auch 

die unterjährig verfügbaren Umgebungstemperaturen  (vgl. Luft -Wasser-Wärmepumpe). 

Der Vorteil des Wärmeentzugs aus dem Boden, im Gegensatz zur Luft, besteht darin, dass 

die Bodentemperatur aufgrund der thermischen Trägheit  des Mediums über den Jahresver-

lauf nahezu konstant hoch ist. Hieraus ergeben sich höhere Effizienzen  in der Wärmeerzeu-

gung.  

Bestehende geothermische Heizungsanlagen im beplanten Gemeindegebiet sind bereits un-

ter 3.4 in Abbildung 9 dargestellt.  
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Abbildung 35: Potenziale für Erdwärmesonden (Veröffentlichung  nach WPG, Anlage 2 , II .) [Datenquelle: 
Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.ifu.bayern.de]  

4.4.2 Erdkollektoren  

Erdwärmekollektoren (kurz: Erdkollektoren) bestehen aus einer Anordnung horizontal ver-

legter Rohre. Sie werden grundsätzlich oberflächennah  verlegt, meist in einer Tiefe zwischen 

1,2 und 1,5  m. Soll die Kollektorfläche zusätzlich ackerbaulich genutzt werden , sind entspre-

chend höhere Sicherheitsabstände einzuhalten. 

Da das Erdreich als Wärmequelle genutzt wird, kühlt sich die Bodenstruktur beim Wärme-

entzug leicht ab. Bei fachgerechter  Kollektorauslegung sind jedoch keine umweltschädli-

chen Auswirkungen  zu befürchten. Über die wärmeren Monate wird die Kollektorfläche 

durch Sonneneinstrahlung  wieder regeneriert . 

Die nachfolgende Karte (Abbildung 36) zeigt, welche Bereiche im beplanten Gebiet für die 

Ausbeutung geothermischer Potenziale durch Erdkollektoren geeignet  sind. Die grünen Flä-

chen weisen eine uneingeschränkte  Nutzungsmöglichkeit von Erdwärmekollektoranlagen 
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auf. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei bei den ungeeigneten  Bereichen um Wasser-

schutzgebiete  (rote Bereiche) und Flüsse (blaue Bereiche), die aus offensichtlichen Gründen 

kein Potenzial in dieser Kategorie ergeben. 

 

Abbildung 36: Potenziale für Erdwärmekollektoren (Veröffentlichung  nach WPG, Anlage 2 , II .) [Daten-
quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.ifu.bayern.de ]  

4.4.3 Grundwasserwärme  

Eine weitere Möglichkeit der Geothermie -Nutzung ist der Entzug von Wärme aus dem Grund-

wasser. Hierbei ergeben sich jedoch besondere Herausforderungen aufgrund der hohen  

Schutzbedürftigkeit  des Grundwassers . Neben grundsätzlich ausgeschlossenen Bereichen, 

wie Wasserschutzgebiete , ist die Durchteufung mehrerer Grundwasserstockwerke wasser-

rechtlich unzulässig. Darüber hinaus ergeben sich Vorgaben an die Reinhaltung und Wieder-

einleitung des Grundwassers in den Grundwasserleiter, aus dem das Wasser zuvor entnom-

men wurde. 

In Flussnähe lässt sich die Bereitstellung von Umweltwärme durch Uferfiltratbrunnen  er-

möglichen. Grund dafür ist, dass in diesen Bereichen mit einer erhöhten Grundwasserergie-

bigkeit aufgrund des Uferbegleitstroms  des Flusses zu rechnen ist. In den sonstigen Gebie-

ten  ist die Grundwasserentnahme mittels Tiefbrunnen  nicht möglich. Zur Nutzbarmachung 
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werden ein Förderbrunnen und ein Schluckbrunnen gebohrt. Bei der Planung  ist insbeson-

dere auf die Zusammensetzung  des Wassers zu achten, da Mineralien und gelöste Metalle 

zur Verockerung der Bohrungen führen können. Auch die Sauerstoffgehalte  und pH-Werte  

sind im Rahmen detaillierter Untersuchungen zu messen, bevor das geothermische Potenzial 

einer Grundwasserquelle genutzt werden kann.  

Die folgende Karte  in Abbildung 37 gibt Aufschluss über das wasserrechtlich mögliche Po-

tenzial, etwaige Grundwasserzusammensetzungen, die das Erschließen der geothermischen 

Quelle unter Umständen erschweren oder unwirtschaftlich machen, sind hierbei nicht Be-

standteil der Betrachtung . Zudem sind die bereits bestehenden Anlagen im Gemeindegebiet 

auf der Karte dargestellt.  

 

 

 

Abbildung 37: Potenziale für Grundwasserwärmepumpen (Veröffentlichung  nach WPG, Anlage 2 , II .) 
[Quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.ifu.bayern.de ]  

In den grün gekennzeichneten Bereichen ist die Grundwassernutzung potenziell möglich. Hier 

liegt das oberflächennahe Grundwasser  an, dessen Aufschluss und geothermische Nutzung 

nahezu uneingeschränkt möglich ist. In den rot gekennzeichneten Wasserschutzgebieten so-
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wie den blau gekennzeichneten Gewässerflächen ist die Nutzung ausgeschlossen. Dem Vor-

haben entgegenstehende Belange hydrogeologischer oder wasserwirtschaftlicher Natur sind 

durch die orangenen Flächen gekennzeichnet. 

Nach Rückmeldung des Wasserwirtschaftsamts wurde keine mögliche Bohrtiefe  genannt, da 

diese von der individuellen Lage der Bohrung abhängt.  In Pfreimd wird die Ergiebigkeit als 

gering bis mäßig eingestuft, da die Grundwasserleiter meist wenig geklüftet sind.  Um kon-

krete Anhaltspunkte zur Geologie an einem Standort zu erhalten, sollten Bohrungen mit an-

schließenden Pumpversuchen und begleitender chemischer Analytik abgeteuft werden. An-

hand der Analytik können dann Rückschlüsse über Risiken wie Eisen- und Mangangehalte 

des Grundwassers, welche zu Betriebsstören führen können, getroffen werden. In Pfreimd 

besteht die Möglichkeit, dass Eisen und Mangan in erhöhter Konzentration im Grundwasser 

auftreten können.  

Im Gemeindegebiet ist bereits eine Grundwasserwärmepumpe in Betrieb.  Diese liegt im Be-

reich ohne Restriktionen. 

4.5 Fluss- oder Seewasser  

Aufgrund der geografischen Nähe Pfreimds zur Naab wird nachfolgend das Wärmepotenzial 

aus oberflächennahen Gewässern näher untersucht. Durch das Gemeindegebiet erstreckt 

sich ein Abschnitt der Naab von ca. 6,1 km Länge (siehe Abbildung 38). Dabei führt sie direkt 

am Ortskern vorbei. Nördlich vom Ortskern mündet die Pfreimd in die Naab . Zur Abschätzung 

des Potenzials werden Daten des Gewässerkundlichen Dienstes Bayern (GKD) verwendet. 

Die ausgewerteten  Abflüsse und Temperaturen wurden nicht in Pfreimd abgelesen, da dort 

keine Messstelle ansässig ist. Stattdessen wurden Messdaten aus der Messstelle Unterköb-

litz verwendet, welche sich ca. 1,8 km flussaufwärts befindet  (vgl. Abbildung 39). Diese bie-

tet die beste Näherung, da sie flussaufwärts im selben Fluss liegt . Tendenziell ist zu sagen, 

dass die vorhandenen Daten das Potenzial, da die Lage der Messstelle flussaufwärts liegt, 

unterschätzen. Dies ist damit zu begründen, dass die Pfreimd nördlich der Stadt in die Naab 

mündet und so den Volumenstrom erhöht. Die Daten des GKD liegen als viertelstündliche 
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Messwerte über ganze Jahre vor. Diese werden im Rahmen mancher Berechnungen zu Stun-

denwerten gemittelt. Welche Daten verwendet wurden , wird im weiteren Text jeweils ge-

kennzeichnet. 

 

Abbildung 38: Verlauf der Fließgewässer auf dem Gebiet der Stadt Pfreimd  

 

Abbildung 39: Lage der Messstelle Unterköblitz [Quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, 
www.ifu.bayern.de]  
























































































































































































































